
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1988/6/20 86/15/0122
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.06.1988

Index

33 Bewertungsrecht

Norm

BewG 1955 §46 Abs1;

Rechtssatz

Als forstwirtschaftliche Hauptzwecke gelten in erster Linie die Holzzucht und Holzgewinnung, aber auch alle anderen

Zwecke, die in einem engen wirtschaftlichen Zusammenhang mit der Holzzucht und Holzgewinnung stehen, wie etwa

Forstdienstgebäude, Holzlagerplätze, Holzbringungsanlagen und forstwirtschaftliche Betriebe (Hinweis E 31.10.1968,

712/68).
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